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Vorwort

Das Handbuch soll dem/der Bürgerbus-Fahrer/in die für seine/ihre Aufgaben erforderlichen Kenntnisse vermitteln und ihm/ihr erleichtern, im regelmäßigen Betrieb wie auch in außergewöhnlichen Situationen richtige Entscheidungen zu treffen
. Das Handbuch muß deshalb auch bei jeder Fahrt im Fahrzeug mitgeführt werden.

Das Handbuch ist zusammen mit der Dienstanweisung für den Fahrdienst mit Bussen (kurz: DF Bus) als maßgebliche Dienstanweisung für den Fahrdienst Bestandteil des Vertrages zwischen dem BürgerBus Weyhe e.V. und dem Verkehrsunternehmen Weser-Ems Busverkehr GmbH (im folgenden kurz Weser-Ems Bus genannt) und muß beachtet werden.

I. Allgemeine Hinweise

Das Gelingen des Bürgerbus-Projektes hängt in erster Linie von der Bereitschaft und dem Engagement aller ehrenamtlicher Mitarbeiter ab. Auch wenn diese Arbeit von Bürgern für Bürger freiwillig und unentgeltlich geleistet wird und natürlich auch Spaß machen soll, kommt es doch sehr auf Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit an. Jeder Fahrer hat dabei alle Rechte und Pflichten, die sich aus dem „BOKraft-Kommentar“ ergeben zu bachten.

Der Einsatz der Fahrer und des Fahrzeuges wird vom Bürgerbus-Verein selbst geplant und organisiert. Mit Rat und Tat zur Seite steht dem Bürgerbus-Verein das Unternehmen Weser-Ems Bus, dem die verkehrstechnische Betreuung und ein Teil der Verantwortung übertragen ist. Der ausreichende Versicherungsschutz der Fahrer wird vom Bürgerbus-Verein übernommen. 

II. Aufgaben des Bürgerbus-Fahrers

1. Vor Antritt der Fahrt

Der Fahrer übernimmt das Fahrzeug gemäß Einsatzplan am Einstellort oder an der vereinbarten Haltestelle durch Fahrerwechsel. Er achtet darauf, daß sich das Fahrzeug bei Fahrtantritt in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand befindet:

1. Das Fahrzeug muß mit der Linienbezeichnung beschildert sein.

2. Das Fahrzeug muß auf erkennbare Schäden und Mängel überprüft werden.

3. Die Füllstände der Betriebsmittel (Kraftstoff, Öl, Kühlflüssigkeit, Reifen, Beleuchtung ) müssen geprüft und ggf. ergänzt werden.

4. Das Fahrzeug darf nur dann in Betrieb genommen werden, wenn Fahr- und Verkehrssicherheit gewährleistet sind.

5. Die Fahrtenschreiberscheibe ist vor Antritt der Fahrt  ausgefüllt einzulegen.

Die einzelnen Kontrollschritte werden in der Fahrerschulung noch näher erläutert.

2. Während der Fahrt

Bei jedem Einsatz sind die Fahrzeugpapiere, der Führerschein, das Handbuch und das Fahrtenbuch mitzuführen. 
Der Fahrer übt das Hausrecht im Fahrzeug aus. Er kann also auch Fahrgäste von der Beförderung ausschließen, wenn deren Verhalten die Sicherheit des Verkehrs oder der übrigen Fahrgäste gefährdet oder auf andere Weise gegen die Beförderungsbedingungen (siehe unter "Beförderungsbedingungen") verstößt.

Haltestellen und Umsteigemöglichkeiten werden rechtzeitig durch Ausrufen im Fahrzeug angekündigt. Beim Verlassen des Fahrzeuges muß die Feststellbremse angelegt, der Motor abgestellt, der Zündschlüssel abgezogen und mitgenommen sowie das Fahrzeug verschlossen werden.

Wenn der Fahrer bei Anwesenheit von Fahrgästen das Fahrzeug verläßt, muß die Feststellbremse angelegt, der Motor abgestellt und der Zündschlüssel abgezogen und mitgenommen werden. Kasse und Fahrausweise sind mitzunehmen oder sicher aufzubewahren.

3. Beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste
Fahrgäste dürfen nur bei stehendem Fahrzeug ein- und aussteigen. Der Fahrer leistet 

– soweit erforderlich- Hilfe. Fahrscheine dürfen nur bei stehendem Fahrzeug verkauft werden. 

Die Türen dürfen nur bei stehendem Fahrzeug geöffnet werden und müssen während der Fahrt geschlossen sein. Beim Schließen der Türen ist darauf zu achten, daß keine Fahrgäste zu Schaden kommen.

Das Fahrzeug darf höchstens mit 8 Fahrgästen besetzt sein. Es werden nur Fahrgäste mit gültigem Fahrschein befördert.

4. Fahrscheine und Fahrgeld

Der Fahrer achtet darauf, daß er für jeden Einsatz mit ausreichend Fahrscheinen und Wechselgeld ausgestattet ist. Der Fahrer verkauft Fahrscheine entsprechend den Tarifbestimmungen des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) und nur gegen Barzahlung. Die Fahrgeldeinnahmen werden gemäß den Weisungen des Bürgerbus-Vereins abgerechnet.

5. Nach Beendigung der Fahrt (Einsatzende)

Jeder Fahrer füllt das Fahrtenbuch aus. Nach Beendigung der letzten Fahrt jedes Tages ist sicherzustellen, daß für den darauf folgenden Einsatz ausreichend Betriebsstoff zur Verfügung steht. Danach ist das Fahrtenbuch vollständig auszufüllen und die Fahrtenschreiberscheibe herauszunehmen. Die fehlenden Angaben auf der  Fahrtenschreiberscheibe sind zu ergänzen.

Gegebenenfalls sind Reinigungsarbeiten nach jeder Fahrt vorzunehmen. Bei Einsatzende wird das Fahrzeug verschlossen und der Schlüssel und  die Fahrzeugpapiere sowie Kasse und Fahrausweise werden an der vereinbarten Stelle hinterlegt bzw. dem nachfolgenden Fahrer übergeben.
6. Bestimmungen

Der Fahrer darf nicht gegen rechtliche Bestimmungen, insbesondere die Straßenverkehrsordnung, die DF Bus und die BOKraft, verstoßen. Tut er dies vorsätzlich oder fahrlässig, erlischt auch sein Versicherungsschutz. Bußgelder, die aufgrund eigenen Verschuldens (z.B. überhöhte Geschwindigkeit) gegen ihn verhängt werden, muß er selbst tragen.

Der Fahrer darf bei Antritt der Fahrt nicht unter Einfluß alkoholischer Getränke oder sonstiger berauschender Mittel stehen. Rauchen, essen oder trinken darf der Fahrer nur in den fahrplanmäßigen Pausen.

Das Funkgerät darf nur zur  dienstlichen Kommunikation benutzt werden.

Der Bürgerbus dient der Personenbeförderung; Güter dürfen demnach nur insoweit transportiert werden, als es sich um das Reisegepäck von Fahrgästen handelt und nach den Tarifbestimmungen zulässig ist.

III. Unvorhergesehenes

1. Einsatzunfähigkeit

Wird der Fahrer vor Antritt seines Einsatzes einsatzunfähig, so teilt er dies rechtzeitig dem Fahreinsatzleiter des Bürgerbus-Vereins mit (siehe Anlage 6). Tritt die Einsatzunfähigkeit während der Fahrt auf, dann hält der Fahrer sofort an und erstattet über Funk Meldung an den Fahrdienstleiter.
2. Pannen, Unfälle

Der Fahrer teilt jede Störung sofort  per Telefon dem Fahreinsatzleiter mit (s. Anlage 6); dieser entscheidet über die Weiterleitung der Meldung an den Weser-Ems Bus und über weitere Maßnahmen. Der Fahrer sorgt dafür, daß die Fahrgäste das Fahrzeug sicher verlassen und ggf. andere Verkehrsmittel erreichen können.

Genauere Anweisungen für das Verhalten bei Fahrzeugpannen bzw. Unfällen enthalten die Merkblätter "Fahrzeugpannen" bzw. "Unfälle" im Anhang dieses Handbuches (siehe Anlagen 2 und 3).
IV. Weitere Unterlagen und Empfehlungen

Außer den vorstehenden Handlungsempfehlungen sind für den Fahrer die folgenden Unterlagen von Bedeutung:

1. die Fahrpläne, Personaleinsatzpläne und das Einsatzbuch des Bürgerbus-Vereins

2. die Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen des Verkehrsverbundes Bremen-Niedersachsen (VBN) (Anlagen 4 und 5 des Handbuches)

3. das Merkblatt über die Behandlung von Fundsachen (Anlage 1 des Handbuches)

4. das Merkblatt über das Verhalten bei Unfällen (Anlage 2 des Handbuches)

5. das Merkblatt über das Verhalten bei Fahrzeugpannen (Anlage 3 des Handbuches)

6. Freifahrtregelung (Anlage 6 des Handbuches)

Weitere für die Personenbeförderung wichtige Texte können beim Bürgerbus-Verein oder beim Weser-Ems Bus eingesehen werden:

1. Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

2. Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO-Kraft)

3. Straßenverkehrsgesetz (StVG)

4. Straßenverkehrs-Zusassungs-Ordnung (StVZO)

5. Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Anlage 1

Merkblatt über die Behandlung von Fundsachen

1. Fundsachen durch den Fahrer sicherstellen.

2. Rückgabe an den Eigentümer/Bevollmächtigten des Eigentümers gegen Quittung, Vermerk über Name und Anschrift des Empfängers oder

3. nach Beendigung des Fahreinsatzes Ablieferung der Fundsachen innerhalb von 24 Stunden beim Fahreinsatzleiter gegen Empfangsquittung.

Der Fahreinsatzleiter hält Fundsachen sechs Wochen lang zur Abholung bereit. Die Herausgabe an den Eigentümer/Bevollmächtigten erfolgt dann ebenfalls gegen Quittung, Vermerk von Name und Anschrift des Empfängers. Nach sechs Wochen übergibt der Fahreinsatzleiter die Fundsachen gegen Quittung an das örtliche Fundbüro (Gemeindeverwaltung).

Anlage 2

Merkblatt über das Verhalten bei Unfällen

Maßnahmen des Fahrers am Unfallort:

1. Unfallstelle sichern.

2. Erste Hilfeleistung bei Verletzten

3. Telefonische Meldung  an den Fahreinsatzleiter des Bürgerbus-Vereins

4. Bei Unfällen mit Todesfolge, Verletzten oder Sachschäden über 3.000,- DM zuständige Polizeidienststelle hinzuziehen sowie die Leitstelle und den Betriebsleiter  des Weser-Ems Bus telefonisch benachrichtigen.

5. Personalien des Fahrers und Fahrzeugdaten mit Unfallbeteiligten austauschen.

6. Zeugen und deren Anschriften feststellen.

7. Unfallbeteiligte an die eigene Versicherung verweisen.

8. Kein Schuldanerkenntnis mündlich oder schriftlich abgeben.

9. Keine Erklärungen zur Haftung und keine Stellungnahme gegenüber der Presse abgeben

Maßnahmen nach Beendigung des Fahreinsatzes

Nach Beendigung des Fahreinsatzes  muß eine vollständige schriftliche Schadensmeldung unverzüglich erstellt und dem Vereinsvorstand übergeben werden. 

Die Schadensmeldung besteht aus:

1. dem Formblatt Unfall/Schadensbericht des Weser-Ems Bus

2. der formlosen Schilderung des Unfallvorgangs auf einem Extrablatt,

3. den unterschriebenen Aussageprotokollen des Fahrers und/oder der Zeugen auf einem Extrablatt angefertigt vom Fahreinsatzleiter,

4. der Information über ausgesprochene Verwarnungen bzw. der Einleitung von Bußgeld- oder Strafverfahren und deren laufenden Fortgang.

Maßnahmen des Vereinsvorstandes

1. Prüfung der Unfallmeldung und sonstiger Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung an den Weser-Ems Bus.

2. Information des Weser-Ems Bus über Unfall und gegen den Fahrer ausgesprochene Verwarnungen bzw. eingeleitete Bußgeld- oder Strafverfahren.

3. Verweisung der Unfallbeteiligten/Anspruchsteller in jedem Fall an den Weser-Ems Bus.

Die nach BO-Kraft erforderliche telefonische Meldung bei schweren Unfällen mit Todesfolge oder Körperschaden an die Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung) erfolgt durch den Weser-Ems Bus.

Anlage 3

Merkblatt über das Verhalten bei Fahrzeugpannen

1. Über jede Fahrzeugpanne ist der Fahreinsatzleiter per Telefon zu informieren. Das weitere Vorgehen ist mit ihm abzusprechen.

2. Grundsätzlich dürfen Schäden an dem Fahrzeug durch die Fahrer behoben werden, soweit sie sofort erkennbar sind und mit Bordmitteln in wenigen Minuten behoben werden können.

3. Reparaturen an Bremsen und Lenkung sowie an Motor, Getriebe und deren Neben-aggregate dürfen grundsätzlich nicht vom Fahrer vorgenommen werden.

4. Die Reparatur von Unfallschäden darf nur nach Rücksprache mit  dem Betriebs- oder dem Werkstattleiter des Weser-Ems Bus vom Vorstand des Bürgerbus-Vereins veranlaßt werden.

5. Bei Schäden, die nicht vom Fahrer behoben werden können, ist das Fahrzeug verkehrssicher abzustellen und zu verschließen (s. auch II Absatz 2).

6. Das Abschleppen des Fahrzeuges wird jeweils durch den Vorstand des Bürgerbus-Vereins veranlaßt.

7. Der Einsatz eines Ersatzfahrzeuges wird durch den Vorstand des Bürgerbus-Vereins geregelt.

Anlage 4

Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der Bürgerbus-Linie

1. Geltungsbereich

Auf der Bürgerbuslinie gelten die "Allgemeinen und besonderen Beförderungs-bedingungen“ sowie Tarifbestimmungen für den Personen- und Gepäckverkehr des VBN in der jeweils gültigen Form, die beim Bürgerbus-Verein eingesehen werden können.

2. Fahrpreise

Es werden nur die jeweils gültigen Fahrausweise des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen ausgestellt.

Jeder Fahrgast, der im Besitz eines gültigen Fahrausweises oder eines zur unent-geltlichen Beförderung berechtigten Ausweises im Sinne des „Gesetzes über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter“ ist, darf Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr unentgeltlich mitnehmen.

Die Einzelfahrausweise berechtigen zur einmaligen Benutzung des Bürgerbusses am Lösungstag. Rück- und Rundfahrten sind nicht zulässig. Fahrtunterbrechungen sind nicht gestattet. Die Fahrausweise müssen bei Fahrtantritt entwertet werden. Die Fahrausweise sind nicht übertragbar.

3. Beförderung von Schwerbehinderten

Schwerbehinderte Personen werden bei Vorzeigen eines entsprechend gekennzeichneten Ausweises (siehe Anhang) unentgeltlich befördert, sofern sie nach dem "Gesetz über die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im öffentlichen Personennahverkehr" in der jeweils gültigen Fassung dazu berechtigt sind.

Für diesen Personenkreis ist auch die Mitnahme von Handgepäck, eines mitgeführten Krankenfahrstuhls, soweit die Beschaffenheit des Verkehrsmittels dies zuläßt sowie günstiger orthopädischer Hilfsmittel und eines Führhundes unentgeltlich. Sofern eine ständige Begleitperson notwendig und dies im Ausweis des Schwerbehinderten eingetragen ist, wird auch diese unentgeltlich befördert.

4. Beförderungsentgelt für Gegenstände und Tiere

Handgepäck, Kinderwagen für mitreisende Kinder, ein Paar Ski und ein Rodelschlitten pro Fahrgast werden unentgeltlich befördert, soweit die Mitnahme der Gegenstände im Fahrgastraum möglich ist. Mitgeführte Tiere werden unentgeltlich befördert.

5. Erhöhtes Beförderungsentgelt

Das erhöhte Beförderungsentgelt beträgt DM 60,--. Es wird unter den Voraussetzungen des § 9 der Beförderungsbedingungen erhoben. Muß das erhöhte Beförderungsentgelt vom Weser-Ems Bus eingezogen werden, wird ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt von DM 10,- erhoben.

6. Reinigungskosten

Bei Verunreinigungen des Fahrzeuges werden Reinigungskosten von mindestens DM 30,- zuzüglich DM 10,- bei nachträglichem Einzug durch den Weser-Ems Bus gemäß § 4 Absatz 6 der Beförderungsbedingungen erhoben.

Anhang I (zu Anlage 4):

Unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten

Voraussetzungen für die unentgeltliche Beförderung

Der Schwerbehinderte muß einen zur unentgeltlichen Beförderung berechtigten Ausweis in Verbindung mit einem "Beiblatt zum Ausweis des Versorgungsamtes" und einer Wertmarke vorweisen. Ausweis, Beiblatt und Wertmarke zusammen berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung.

Beiblatt und Wertmarke erhält der Behinderte vom zuständigen Versorgungsamt. Das Versorgungsamt vermerkt in der Wertmarke den Kalendermonat, von dem an die Wertmarke gültig ist. Mit Ablauf der 12-monatigen Gültigkeitsdauer der Wertmarke wird das Beiblatt ungültig.

Beförderung eines Begleiters des Schwerbehinderten

Trägt der Ausweis des Schwerbehinderten das Merkzeichen B oder BN, so wird ein Begleiter unentgeltlich befördert. Der Anspruch auf unentgeltliche Beförderung eines Begleiters besteht auch, wenn zum Ausweis des Schwerbehinderten kein Beiblatt oder ein Beiblatt ohne Wertmarke vorgezeigt wird.

Beförderung eines Führhundes, eines Krankenfahrstuhls, orthopädischer Hilfs-mittel und des Handgepäcks des Schwerbehinderten

Der Führhund, der einen Blinden begleitet sowie Gegenstände werden frei befördert, wenn die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet oder andere Fahrgäste nicht gefährdet oder belästigt werden können.

Rollstühle von Behinderten sind nach Möglichkeit zu befördern; Blindenführhunde - wenn sie einen Blinden begleiten - sind stets zu befördern.

Durch die Mitführung des Blindenführhundes wird das Recht des Schwerbehinderten auf unentgeltliche Beförderung eines zugelassenen Begleiters (Merkzeichen B im Ausweis) nicht beeinträchtigt.

Nur Ausweise der Versorgungsämter (halb- oder ganzflächig orange) mit dem zugehörigen Beiblatt und gültiger Wertmarke (siehe nachfolgende Seite) berechtigen zur freien Fahrt auf der Bürgerbuslinie.

Folgende Ausweise sind z.Zt. im Umlauf:

· Ausweis für Schwerbehinderte/Schwerbehindertenausweis (grün/orange mit Untergrundraster)

· Schwerkriegsbeschädigtenausweis I (ganzflächig orange)

· Schwerkriegsbeschädigtenausweis II (grau/orange)

· Schwerbeschädigtenausweis (gelb/orange)

· Ausweis zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr (grün/orange mit Untergrundraster)

Anlage 5

Beförderungsbedingungen (Kurzfassung)

1. Jedermann hat Anspruch darauf, mit dem Bürgerbus befördert zu werden. Ausnahmen sind:

· Der Bürgerbus ist bereits mit 8 Personen besetzt.

· Der Fahrgast könnte den Bürgerbus-Verkehr oder Fahrgäste gefährden, z.B. Betrunkene.

· Der Fahrgast ist jünger als 4 Jahre und hat keine Begleitung, die mindestens 6 Jahre alt ist (auch Kinder zwischen 4 und 6 Jahren sollten von Personen über 6 Jahren begleitet sein).

2. Fahrgäste haben sich so zu verhalten, daß sie die Sicherheit des Betriebes, ihre eigene und die der anderen Fahrgäste nicht gefährden.

3. Fahrgäste, die gegen Beförderungsbedingungen verstoßen, sind höflich, aber bestimmt auf diese hinzuweisen. Die Aufforderung zum Verlassen des Fahrzeugs sollte nur im Notfall ausgesprochen werden.

4. Jeder Fahrer sollte die Fahrgäste so behandeln, wie er selbst als Fahrgast behandelt zu werden wünscht: höflich, freundlich und geduldig.
5. Ein Anspruch auf Beförderung von Gegenständen und Tieren besteht nicht. Handgepäck und Tiere werden nur befördert, wenn sie problemlos unterzubringen sind. Handgepäck ist sicher zu verstauen. Hunde werden nur unter Aufsicht befördert und dürfen keinen anderen Fahrgast gefährden. Andere Tiere dürfen nur in geeigneten Behältern befördert werden. Im Zweifelsfall entscheidet der Fahrer.

6. Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen sollen vorrangig mitgenommen werden.

7. Ältere, gebrechliche und behinderte Menschen haben Anspruch auf Hilfe und Rücksichtnahme durch Fahrer und Fahrgäste.

8. Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden. Der Fahrer ist nicht verpflichtet, Geldbeträge über DM 10,- zu wechseln. Sofern die Wechselgeldkasse es zuläßt, steht dem jedoch nichts entgegen. Beanstandungen müssen sofort vorgebracht werden. Kann der Fahrer einen größeren Geldbetrag nicht wechseln, wird dem Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Betrag ausgestellt. Gegen Vorlage dieser Quittung wird der überzahlte Betrag vom Bürgerbusverein erstattet.

Anlage 6

Ansprechpartner

1. Störungen im Betriebsablauf (Fahrzeugausfall, Unfall o.ä.)

Weser-Ems Bus als Leitstelle:

per Funk oder per Telefon 0421-30897-60

Bei Unfällen mit Personenschaden oder bei besonderen Vorkommnissen ist auch der Betriebsleiter des Weser-Ems Bus Herr Schlömer zu informieren.

Büro:Tel. 0421-30897-30 

Priv.
 04181-282735
Handy
 0175 7261321

Fahreinsatzleiter

Heiner Schierenbeck 0421-808266
Stellvertr. Fahreinsatzleiter

Wolfgang Schmidt 04203-789220

2. Fahrausfall/Fahrzeugersatz etc.

Fahreinsatzleiter

Heiner Schierenbeck 0421-808266
oder

1. Vorsitzender

Dr. Torsten Hoff 0421-879-1725 (dstl.), 0421-802286 (priv.)

oder

2. Vorsitzender

Franz Riedel 0421-808894

oder

3. Vorsitzender

Wolfgang Schmidt 04203-789220







� Aus Vereinfachungsgründen wird im weiteren Verlauf des Handbuches auf den Zusatz einer weiblichen Form verzichtet.








Stand:  Dezember 2001
Seite  10 

[image: image1.png]